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Weitere sozialrechtliche Informationen sowie Ratgeber zum kostenlosen Download finden Sie stetig aktualisiert unter www.betanet.de

Rundfunkbeitrag Befreiung Ermäßigung
Der § ist die beste Quelle!
https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e4794/Rundfunkbeitragsstaatsvertrag.pdf
https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/informationen/empfaenger_von_soziallei
stungen/index_ger.html
https://kef-online.de/de/startseite/
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/auf-18-94-euro-rundfunkbeitrag-soll-ab-2025-steigen/29509
202.html

Das Wichtigste in Kürze
Menschen mit Schwerbehinderung und dem Merkzeichen RF haben ein Recht auf Ermäßigung ihres
Rundfunkbeitrags (früher: Rundfunkgebühr, umgangssprachlich "GEZ-Gebühr"). Anspruch auf eine
komplette Befreiung haben Menschen mit Schwerbehinderung und dem Merkzeichen TBl und
Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, z.B. Bürgergeld, Sozialhilfe, Blindengeld oder
BaföG, oder die genauso wenig Geld haben. Die Befreiung oder Ermäßigung muss beantragt
werden. Wer in ein Pflegeheim oder in eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen zieht,
kann sich hingegen einfach vom Rundfunkbeitrag abmelden.

Höhe und Erhöhung des Rundfunkbeitrags
Der Rundfunkbeitrag wird pro Wohnung erhoben und beträgt regulär 18,36 € monatlich. Für jede
Wohnung fällt nur 1 Beitrag an, egal wie viele Menschen darin leben und egal ob sie als
Wohngemeinschaft oder als gemeinsamer Haushalt zusammenleben. Minderjährige sind von der
Beitragspflicht ausgenommen, auch wenn sie in einer eigenen Wohnung wohnen.

Für Betriebsstätten, also z.B. für Büros, Läden oder Werkstätten fallen auch Beiträge an und hier
hängt die Höhe von der Zahl der Beschäftigten ab. Wer aber in der eigenen Wohnung arbeitet (z.B.
Homeoffice) muss dafür keine zusätzliche Rundfunkgebühr zahlen, auch nicht bei einer
Selbstständigkeit. Gemeinnützige Einrichtungen, z.B. Vereine oder Einrichtungen für Menschen mit
Behinderungen, bekommen eine Beitragsermäßigung.

Der Staat muss wegen der vom Grundgesetz garantierten Rundfunkfreiheit den öffentlich
rechtlichen Rundfunk (Radio, Fernsehen und Online-Angebote) ausreichend finanzieren.
Unabhängige Sachverständige prüfen regelmäßig den Finanzbedarf. Wenn er steigt, müssen die
Bundesländer die Beiträge erhöhen, außer sie können gute Gründe dagegen anführen.

Die Bundesländer wollen die Beiträge frühestens 2027 erhöhen. Die Sachverständigen haben
allerdings eine Erhöhung um 0,58 € pro Monat ab dem 1.1.2025 vorgeschlagen. Nach Struktur-
Reformen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk halten die Bundesländer die Einschätzung der
Sachverständigen aber für veraltet.

ARD und ZDF haben eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht,
weil sie ihre Arbeit ohne Beitragserhöhung als gefährdet einschätzen. Ob sich der Beitrag erhöht,
hängt von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ab.
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lm:
Wir sollten sachlich informieren, dass das Grundgesetz dem Schranken setzt, damit ein paar mehr
Menschen deutlich wird, worum es eigentlich bei dem Thema geht.
Quelle:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/07/rs20210720_1bv
r275620.html (BVerfG-Beschluss vom 20. Juli 2021 - 1 BvR 2756/20)

na:
https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/rundfunkbeitrag-erhoehung-ministerpraesident
en-100.html?utm_source=chatgpt.com
"Ministerpräsidenten: Rundfunkbeitrag wird vorerst nicht erhöht
12. Dezember 2024, 16:10 Uhr
Der Rundfunkbeitrag soll in den nächsten zwei Jahren nicht steigen. Darauf haben sich die
Bundesländer bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin geeinigt. Ab 2027 soll die
Finanzierung dann neu geregelt werden."
"Ob die von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) zum
Januar vorgeschlagene Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 58 Cent auf monatlich 18,94 Euro mit
der Entscheidung der MPK vom Tisch ist, ist allerdings offen."
zudem läuft seit Nov.24 eine Klage von ARD und ZDF beim Bundesverfassungsgericht - da fordert
die MPK aber, dass die jetzt zurückgezogen wird.

lm: Meines Wissens soll kein "neues Rundfunkbeitragsverfahren" kommen, sondern nur die KEF soll
neu prüfen. Meintest Du das? Unter einem neuen Verfahren würde ich mir aber vorstellen, dass
alles anders wird, z.B. dass es keine Haushaltsabgabe mehr sein soll, sondern ein ganz anderes
System. Darüber habe ich aber noch nichts gehört, so dass ich vermute, dass Du meinst, dass aus
Sicht der Bundesländer die KEA erneut ran soll und sich 2 Jahre dafür Zeit lassen soll. Wir sollten
informieren, was da tatsächlich vor sich geht, auch wenn es dafür ein wenig mehr Text braucht.
Wichtig: Deutschlandradio ist nicht bei der Verfassungsbeschwerde dabei. Quelle z.B.:
https://www.deutschlandfunk.de/ard-und-zdf-legen-verfassungsbeschwerde-ein-114.html

Befreiung vom Rundfunkbeitrag

Soziale oder gesundheitliche Gründe

Eine Befreiung vom Rundfunkbeitrag erhalten:

Der Empfang von Landespflegegeld in Bayern berechtigt nicht zur Befreiung. Quelle:
https://www.rundfunkbeitrag.de/nutzungshinweise/glossar/index_ger.html#landespflegegeldgesetze

Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt als Leistung der Sozialhilfe oder als entsprechende
Leistung der sozialen Entschädigung.
Empfänger von Hilfe zur Pflege als Leistung der Sozialhilfe oder als entsprechende Leistung
der sozialen Entschädigung.
Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
Empfänger von Bürgergeld.
Empfänger von Ausbildungsförderung (BAföG), Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) oder
Ausbildungsgeld (Behinderung > Ausbildungsgeld), die nicht bei den Eltern wohnen.
Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG), die Pflegezulage

https://contao53.betanet.de/hilfe-zum-lebensunterhalt.html
https://contao53.betanet.de/soziale-entschaedigung.html
https://contao53.betanet.de/hilfe-zur-pflege.html
https://contao53.betanet.de/soziale-entschaedigung.html
https://contao53.betanet.de/grundsicherung-im-alter-und-bei-erwerbsminderung.html
https://contao53.betanet.de/buergergeld.html
https://contao53.betanet.de/bafoeg.html
https://contao53.betanet.de/behinderung-ausbildungsgeld.html
https://contao53.betanet.de/asylbewerberleistungsgesetz.html
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erhalten oder denen ein Pflegefreibetrag zusteht.
Empfänger von Landespflegegeld von Berlin, Brandenburg, Bremen oder Rheinland-Pfalz,
aber Bayerisches Landespflegegeld berechtigt nicht zur Rundfunkgebührenbefreiung.
Volljährige, die in einer stationären Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe leben.
Taubblinde, Näheres unter Merkzeichen TBl.
Empfänger von Blindenhilfe als Leistung der Sozialhilfe oder als entsprechende Leistung der
sozialen Entschädigung.
Befreiung als besonderer Härtefall.

Beispiele für besondere Härtefälle

Wer nur deshalb keine der oben genannten Sozialleistungen erhält, weil sein Einkommen weniger
als 18,36 € über der jeweiligen Einkommensgrenze liegt, bekommt dennoch eine Befreiung vom
Rundfunkbeitrag.

Wer auf eine Sozialleistung verzichtet, obwohl er einen Anspruch darauf hat, kann sich ebenfalls
befreien lassen. Voraussetzung ist ein Bewilligungsbescheid der Sozialbehörde sowie die schriftliche
Verzichtserklärung.

Studierende, die vom BaföG ausgeschlossen sind, können unter Umständen eine Befreiung als
Härtefall bekommen. Das gilt, wenn sie nur deshalb kein BaföG bekommen, weil sie

ein Zweitstudium machen,
das Studienfach gewechselt haben,
fürs BaföG zu alt sind,
schon zu lange studieren
oder die fürs BaföG nötigen Leistungsnachweise nicht rechtzeitig erbracht haben.

Sie müssen außerdem nachweisen, dass ihnen nach dem Bezahlen ihrer Wohnkosten und des
Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrags weniger Geld zum Leben bleibt als der Regelsatz der
Sozialhilfe plus der Rundfunkbeitrag.

Merker (stehen lassen):
Bei Gesetzen ist es so, dass sie angepasst werden müssen, wenn eine Leistung umbenannt wurde,
sonst gilt das jeweilige Gesetz nicht für die Nachfolgeleistung. Beim Rundfunkbeitragsstaatsvertrag
scheint das aber so nicht zu gelten, vermutlich weil er kein Gesetz ist, sondern ein Staatsvertrag.

Zur Beitragsbefreiung als Härtefall für vom BaföG ausgeschlossene Studierende:
https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/informationen/informationen_fuer_studi
erende/index_ger.html

Befreiung für eine Nebenwohnung

Für eine Nebenwohnung kann sich vom Rundfunkbeitrag befreien lassen, wer für die
Hauptwohnung schon den Rundfunkbeitrag zahlt. Das gilt auch, wenn der Ehepartner oder
eingetragene Lebenspartner für die Hauptwohnung den Rundfunkbeitrag zahlt.

https://contao53.betanet.de/landespflegegeld.html
https://contao53.betanet.de/kinder-und-jugendhilfe.html
https://contao53.betanet.de/merkzeichen-tbl.html
https://contao53.betanet.de/blindenhilfe-landesblindengeld.html
https://contao53.betanet.de/soziale-entschaedigung.html
https://contao53.betanet.de/regelsaetze-der-sozialhilfe.html
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Ermäßigung des Rundfunkbeitrags
Menschen mit dem Merkzeichen RF im Schwerbehindertenausweis müssen nur einen ermäßigten
Beitragssatz von 6,12 € zahlen, also ein Drittel der regulären Gebühr.

Antrag auf Befreiung oder Ermäßigung
Die Befreiung vom Rundfunkbeitrag oder die Ermäßigung muss beim "Beitragsservice von ARD, ZDF
und Deutschlandradio" beantragt werden.

Das Antragsformular gibt es bei Städten und Gemeinden und allen Behörden, die Leistungen
bewilligen, die zu einer Befreiung oder Ermäßigung führen. Das Formular kann auch online
ausgefüllt und dann ausgedruckt werden. Es ist zu finden unter www.rundfunkbeitrag.de >
Bürgerinnen und Bürger > Befreiung oder Ermäßigung beantragen.

Der Antrag muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben werden und zusammen mit den
geforderten Nachweisen per Post gesendet werden an:

ARD ZDF Deutschlandradio
Beitragsservice
50656 Köln

Der Beitragsservice fordert Nachweise in Form von einfachen Kopien.

Beginn der Befreiung oder Ermäßigung

Eine rückwirkende Befreiung vom Rundfunkbeitrag ist bis zu 3 Jahre ab der Antragstellung möglich.
Ein Nachweis, dass die Voraussetzungen bereits vor der Antragstellung vorgelegen haben, muss
erbracht werden.

Für wen gilt die Befreiung oder Ermäßigung?
Eine Befreiung oder Ermäßigung gilt auch für

den Ehepartner bzw. eingetragenen Lebenspartner.
andere volljährige Mitbewohner von Sozialleistungsempfängern, deren Einkommen und
Vermögen zur Ermittlung der Hilfebedürftigkeit herangezogen wird, z.B. in einer
Bedarfsgemeinschaft beim Bürgergeld oder Haushaltsgemeinschaft bei der Sozialhilfe.
volljährige Kinder des Antragstellers bzw. dessen Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner bis
zum 25. Geburtstag.

Wenn jedoch noch andere Erwachsene in der Wohnung leben, die selbst beitragspflichtig sind, muss
der volle Beitrag für die Wohnung entrichtet werden.

Besonderheiten für Heimbewohner und Menschen in
Einrichtungen
Rechtsgrundlage: § 3 Abs. 2 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag

https://contao53.betanet.de/merkzeichen-rf.html
https://contao53.betanet.de/schwerbehindertenausweis.html
https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/formulare/befreiung_oder_ermaessigung_beantragen/index_ger.html
https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/formulare/befreiung_oder_ermaessigung_beantragen/index_ger.html
https://contao53.betanet.de/bedarfsgemeinschaft.html
https://contao53.betanet.de/haushaltsgemeinschaft.html
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Wer in bestimmten Einrichtungen wohnt, muss keine Rundfunkbeiträge zahlen. Grund dafür ist,
dass diese Einrichtungen nicht als Wohnung gelten.

Beispiele:

Vollstationäres Pflegeheim
Altenwohnheim mit eingerichtetem Pflegebereich
Einrichtung für Menschen mit Behinderungen
Stationäres Hospiz
Gemeinschaftseinrichtung: z.B. Asyl-Unterkunft, Kaserne oder Internat

Die Bewohner müssen keine Befreiung mit den dazugehörigen Nachweisen beantragen, sondern sie
(oder ihr Betreuer oder Bevollmächtigter) können sich einfach abmelden. Informationen und das
Abmeldeformular stehen unter www.rundfunkbeitrag.de > Für Bürgerinnen und Bürger > Alle
Formulare anzeigen. Alternativ kann ein Heim die Abmeldung mit einem formlosen Schreiben für
mehrere Bewohner erledigen.

Wer hingegen z.B. in einem Altenwohnheim ohne eingerichteten Pflegebereich, in einem Wohnheim
für Studierende oder in einem Wohnheim für Auszubildende wohnt, muss den regulären Beitrag
zahlen, außer bei einem Anspruch auf Befreiung oder Ermäßigung (siehe oben).

Merker (stehen lassen):
Tipp zum Telekom-Sozialtarif wäre nur Telekom-Werbung.
Quelle, dass der Telekom-Sozialtarif nicht unbedingt die günstigste Lösung ist:
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/mobilfunk-und-festnetz/sozialtarif-der-telek
om-wer-kann-sparen-10377

Verwandte Links
Merkzeichen RF

Nachteilsausgleiche bei Behinderung

Hilfe zum Lebensunterhalt

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Behinderung

Telefongebührenermäßigung

 

Rechtsgrundlagen: §§ 3 Abs.2, 4, 4a RBeitrStV (= Rundfunkbeitragsstaatsvertrag)

https://contao53.betanet.de/vollstationaere-pflege.html
https://contao53.betanet.de/stationaere-hospize.html
https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen-und-buerger/formulare
https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen-und-buerger/formulare
https://contao53.betanet.de/merkzeichen-rf.html
https://contao53.betanet.de/nachteilsausgleiche-bei-behinderung.html
https://contao53.betanet.de/hilfe-zum-lebensunterhalt.html
https://contao53.betanet.de/grundsicherung-im-alter-und-bei-erwerbsminderung.html
https://contao53.betanet.de/behinderung.html
https://contao53.betanet.de/telefongebuehrenermaessigung.html

